
RiVASt: Nummer 121 Unmittelbarer Verkehr mit Personen im Ausland

Nummer 121  Unmittelbarer Verkehr mit Personen im Ausland 
 
(1) 1Die deutschen Behörden dürfen in strafrechtlichen Angelegenheiten mit Personen, die im Ausland 
wohnen – gleichgültig ob sie Deutsche oder Ausländer sind –, unmittelbar schriftlich oder fernmündlich nur 
dann in Verbindung treten, wenn nicht damit zu rechnen ist, dass der ausländische Staat dieses Verfahren 
als einen unzulässigen Eingriff in seine Hoheitsrechte beanstandet. 2Unbedenklich sind z.B. 
Eingangsbestätigungen, Zwischenbescheide, Terminabstimmungen, Benachrichtigungen von der 
Aufhebung eines Termins sowie Mitteilungen über die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens an 
Beschuldigte, Antragstellerinnen und Antragsteller.

(2) 1Soweit völkerrechtliche Übereinkünfte die unmittelbare Übersendung von Schriftstücken durch die Post 
zulassen oder der Aufenthaltsstaat diese Möglichkeit einseitig eingeräumt hat (vgl. hierzu Länderteil), soll 
unter Beachtung von Nummer 181 Absatz 2 RiStBV von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, 
sofern nicht ein besonderer Zustellungsnachweis zweckmäßig ist. 2Auf diesem Weg können z.B. auch 
schriftliche Anhörungsbogen versandt werden. 3Wird eine Ladung übersandt, ist Nummer 116 Absatz 1, 2, 4 
bis 6 entsprechend anzuwenden.

(3) Nummer 13 Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend.

(4) Soweit keine völkerrechtlichen Übereinkünfte bestehen, sind Mitteilungen unzulässig

a)  in denen dem Empfänger für den Fall, dass er etwas tut oder unterlässt, Zwangsmaßnahmen oder 
sonstige Rechtsnachteile angedroht werden,

 
b)  durch deren Empfang Rechtswirkungen herbeigeführt, insbesondere Fristen in Lauf gesetzt werden, 
oder

 
c)  in denen der Empfänger zu einem Tun oder Unterlassen aufgefordert wird (z.B. eine Aufforderung zum 
Erscheinen vor einer Behörde).

 


